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Cliq Digital AG 
Düsseldorf 

ISIN DE000A35JS40 
WKN A35JS4 

Ordentliche Hauptversammlung der Cliq Digital AG 
am Donnerstag, den 21. August 2025 um 10:00 Uhr (MESZ) 

 

 

 

Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Don-
nerstag, den 21. August 2025, um 10:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der Industrie 
und Handelskammer zu Düsseldorf, Ernst Schneider Platz 1, 40212 Düsseldorf, stattfin-
denden ordentlichen Hauptversammlung 2025 der Cliq Digital AG ein. 
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I. 
Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cliq Digital AG und des gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Lageberichts für den Konzern 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an 
über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2025 

unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich. Der Konzernabschluss der Cliq Di-
gital AG zum 31. Dezember 2024, der Lagebericht für den Konzern sowie der Bericht 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 sind Teil des Geschäftsberichts 2024. 
Auf Verlangen werden die vorgenannten Unterlagen jeder Aktionärin und jedem Ak-
tionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift per Post oder auf elektronischem 
Wege überlassen. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine 
Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss der Cliq Digital AG und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jah-
resabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung durch die Hauptversammlung 
entfällt somit. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2024 in 
Höhe von EUR 25.471.086,05 wie folgt zu verwenden: 

Verteilung an die Aktionärinnen und Aktionäre durch 
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,04 je 
dividendenberechtigter Aktie: 

EUR 234.313,72 

Gewinnvortrag: EUR 25.236.772,33 

Bilanzgewinn: EUR 25.471.086,05 
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Dieser Beschlussvorschlag berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Einberufung von der 
Gesellschaft gehaltenen 650.871 eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind. 
Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern, wird die Verwal-
tung der Hauptversammlung, falls erforderlich, einen im Hinblick auf diese Änderung 
angepassten Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreiten. Dieser wird 
jedoch unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Aktie 
vorsehen. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass geplant ist, die derzeit von der Ge-
sellschaft gehaltenen eigenen Aktien vor dem Zeitpunkt der Hauptversammlung ein-
zuziehen; eine solche Einziehung hat keinen Einfluss auf den Beschlussvorschlag zur 
Gewinnverwendung. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 26. August 
2025, fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.   

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprü-
fers jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen. 

Der Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers begründet keine Prüfungspflicht, 
die über die gesetzliche Prüfungspflicht hinausgeht.  

6. Beschlussfassung über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 

Die Ämter der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder laufen mit Beendigung der hiermit 
einberufenen Hauptversammlung aus. Daher ist eine Neuwahl vorzunehmen. Alle 
derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder stehen für eine Wiederwahl zur Verfü-
gung.  
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Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 11 
Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der 
Hauptversammlung gewählt werden § 15 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 der Satzung werden 
wie folgt neu gefasst: 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die folgenden Personen zu Mitgliedern des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft zu wählen: 

6.1 Herrn Dr. Mathias Schlichting, LL.M., Rechtsanwalt, wohnhaft in Ham-
burg. 

6.1 Herrn Karel Tempelaar, Privater Investor, wohnhaft in Crans-Montana, 
Schweiz 

6.1 Frau Nathalie Nijhuis-Lam, Head of Global Sponsorship der Koninklijke 
Philips N.V., wohnhaft in Eefde, Niederlande 

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 
am 21. August 2025 und gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft bis zur Been-
digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder 
für das Geschäftsjahr 2029 beschließt.  

Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Mathias Schlichting im Falle seiner Wiederwahl durch 
die Hauptversammlung erneut für den Aufsichtsratsvorsitz kandidieren wird.  

Es ist ferner vorgesehen, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahlen durchzufüh-
ren. 

Herr Dr. Schlichting ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrä-
ten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-
ternehmen. 

Herr Tempelaar ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-
nehmen. 

Frau Nijhuis-Lam ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-
nehmen. 

7. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung 
von Aktien nach Erwerb durch die Gesellschaft (§ 237 Abs. 3, Abs. 4 AktG), über die 
Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft (§ 71 Abs. 1 
Nr. 6 AktG) und Verpflichtung zur Durchführung des Rückerwerbs, und über die Er-
mächtigung des Aufsichtsrats, die Fassung der Satzung der Gesellschaft (§ 4 
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Abs. 1 und Abs. 2) entsprechend der Durchführung der Kapitalherabsetzung anzu-
passen 

Die Aktionärin der Gesellschaft Dylan Media B.V. Keizersgracht 452, 1016 GD Amster-
dam, Königreich der Niederlande, („Dylan Media“) hat gegenüber der Gesellschaft 
mit Schreiben vom 8. Juli 2025 gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangt, die Tagesordnung 
der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. August 2025 um einen 
Beschluss über die Durchführung eines öffentlichen Teilrückkaufangebots der Ge-
sellschaft an alle Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb von bis zu 2.060.000 Aktien, 
entsprechend rund 31,65 % des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen eine Gegen-
leistung in Höhe von EUR 6,06 je Aktie („Rückerwerbsangebot“), verbunden mit einer 
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen 
des Rückerwerbsangebots zu erwerbenden Aktien, zu ergänzen. Der Angebotspreis 
in Höhe von EUR 6,06 je Aktie entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs 
der Aktie der letzten sechs Monate vor der mittels ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft 
erfolgten Ankündigung dieses Ergänzungsverlangens durch Dylan Media vom 11. Juni 
2025 zuzüglich eines Aufschlags von rund 15%. Dylan Media hat sich gegenüber der 
Gesellschaft verpflichtet, das Rückerwerbsangebot nicht anzunehmen. 

Wie in der ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 11. Juni 2025 mitgeteilt, hält die 
Gesellschaft ein Delisting der Aktien von allen Börsen weiterhin für den richtigen 
Schritt, der im Interesse der Gesellschaft ist. Nach der Beschlussfassung und der 
Durchführung des unter diesem Tagesordnungspunkt vorgeschlagenen Rücker-
werbsangebots beabsichtigt die Gesellschaft, eine Entscheidung über ein Delisting 
zu treffen. 

Vor dem Hintergrund des Verlangens der Aktionärin Dylan Media B.V. schlagen Vor-
stand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: 

a) Kapitalherabsetzung durch Einziehung zu erwerbender Aktien.  

aa) Das im Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalherabsetzung 
im Handelsregister eingetragene Grundkapital von 
EUR 6.508.714,00, eingeteilt in 6.508.714 auf den Namen lautende 
Stückaktien mit einem anteiligen Anteil am Grundkapital von 
EUR 1,00 bis zur Hauptversammlung, wird um bis zu 
EUR 2.060.000,00 auf bis zu EUR 4.448.714,00 durch Einziehung 
voll eingezahlter noch zu erwerbender Aktien der Gesellschaft 
gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 und Abs. 5 AktG herabgesetzt.  

bb) Die genaue Höhe des Herabsetzungsbetrages entspricht dem 
anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf diejenigen Aktien 
entfällt, die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem 
Rückerwerbsangebot (siehe unten Tagesordnungspunkt 7 
lit. b) erworben werden. 
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cc) Der Beschluss wird nur durchgeführt, soweit die einzuziehen-
den Aktien von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem 
nach näherer Maßgabe unter Tagesordnungspunkt 7 lit. b) zu 
beschließenden Rückerwerbsangebot gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 6 
AktG erworben werden. 

dd) Der Erwerb der Aktien wird gemäß den Bestimmungen des 
nachfolgenden Tagesordnungspunktes 7 lit. b) durchgeführt. 
Die erworbenen Aktien sind unverzüglich nach Erwerb und Er-
füllung aller insoweit maßgeblichen Voraussetzungen einzu-
ziehen. Die Einziehung erfolgt zu Lasten des Bilanzgewinns oder 
einer frei verfügbaren Rücklage im Sinne des § 237 Abs. 3 Nr. 2 
AktG. Dabei erfolgt die Einziehung zunächst zu Lasten der frei 
verfügbaren Rücklagen und, soweit diese erschöpft sind, so-
dann zu Lasten des Bilanzgewinns. Der Betrag, der dem auf die 
eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag am 
Grundkapital gleichkommt, ist gemäß § 237 Abs. 5 AktG in die 
Kapitalrücklage einzustellen. 

ee) Dieser Beschluss über die Kapitalherabsetzung ist zusammen 
mit der Durchführung der Kapitalherabsetzung zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden. 

ff) Die weiteren Einzelheiten regelt der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats. 

b) Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG  

aa) Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des Rückerwerb-
sangebots Aktien der Gesellschaft mit einem auf diese entfal-
lenden anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis 
zu EUR 2.060.000,00 zum Zwecke der Einziehung nach Maßgabe 
des Kapitalherabsetzungsbeschlusses (siehe unten Tagesord-
nungspunkt 7 lit a)) durch Kauf zu erwerben. Der vorgenannte 
Anteil am Grundkapital verringert sich um je EUR 1,00 pro Aktie, 
die die Gesellschaft im Rahmen des Aktienrückkaufpro-
gramms erwirbt. 

bb) Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (§ 53a AktG) außerhalb der Börse mittels eines an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Rückerwerbsangebots. 

cc) Die Dylan Media B.V., Keizersgracht 452, 1016 GD Amsterdam, 
Königreich der Niederlande, eingetragen im Handelsregister 
(Kamer van Koophandel) des Königreichs der Niederlande un-
ter der Registernummer 95284893 hat sich vor Einberufung 
dieser ordentlichen Hauptversammlung gegenüber der 
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Gesellschaft verpflichtet, das Rückerwerbsangebot der Gesell-
schaft nicht anzunehmen.  

dd) Die Angebotsgegenleistung unter dem Rückerwerbsangebot 
(ohne Erwerbsnebenleistungen) wird auf EUR 6,06 je Aktie der 
Gesellschaft festgelegt. Die Gegenleistung entspricht dem vo-
lumengewichteten Sechs-Monats-Durchschnittskurs vor der 
Ankündigung des Ergänzungsverlangens durch die Dylan Me-
dia B.V. am 11. Juni 2025 zuzüglich eines Aufschlags von rund 
15%. 

ee) Weitere Einzelheiten des Rückerwerbsangebots sind in einer 
separat zu veröffentlichenden Angebotsunterlage festzuset-
zen. Die Angebotsunterlage wird im Falle einer entsprechen-
den Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 7 vo-
raussichtlich im September 2025 auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://cliqdigital.com/investors werden. 

ff) Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots wird mindes-
tens vier und höchstens zehn Wochen betragen. 

gg) Die nähere Ausgestaltung (sowie etwaige Änderungen) des 
Rückerwerbsangebots bestimmt der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats. 

 

c) Verpflichtung zur Vornahme des Rückerwerbsangebots  

Der Vorstand wird gemäß § 83 Abs. 2 AktG verpflichtet, das Rückerwerbsangebot 
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung unverzüglich durchzu-
führen und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der Vorgaben der 
Hauptversammlung die weiteren Bedingungen festzulegen. 

d) Ermächtigung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung 
der Gesellschaft (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend dem Um-
fang der Durchführung der Kapitalherabsetzung anzupassen. 

e) Der Beschluss gemäß diesem Tagesordnungspunkt 7 wird ungültig, wenn dieser 
Beschluss und die Herabsetzung des Grundkapitals nicht spätestens bis zum 
30. August 2026 durchgeführt und im Handelsregister eingetragen worden sind. 
Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats werden angewiesen, die Ein-
tragung des Beschlusses über die Herabsetzung des Grundkapitals gemeinsam 
mit der Durchführung der Herabsetzung des Grundkapitals unverzüglich nach 
Vorliegen der Voraussetzungen für dessen Eintragung (insbesondere nach Einzie-
hung der Aktien und, für den Fall anhängiger Anfechtungsklagen, dem Abschluss 
eines Freigabeverfahrens gemäß § 246a AktG, in dem die Gesellschaft obsiegt) 
zum Handelsregister anzumelden. 
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8. Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine neue Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugs-
rechts, sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien 

Die Aktionärin der Gesellschaft Dylan Media B.V. Keizersgracht 452, 1016 GD Amster-
dam, Königreich der Niederlande, („Dylan Media“) hat gegenüber der Gesellschaft 
mit Schreiben vom 8. Juli 2025 gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangt, die Tagesordnung 
der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. August 2025 um einen 
Beschluss über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu ergänzen. 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. April 2022 hat die Ge-
sellschaft mit Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis 
zum Ablauf des 13. April 2027 zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu insge-
samt 10 % des gesamten Grundkapitals ermächtigt („Ermächtigung 2022“). 

Die Gesellschaft hat auf der Grundlage dieser Ermächtigung gemäß den Beschlüs-
sen des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 20. Februar 2024 insgesamt 646.871 
eigene Aktien (rund 9,93 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines öf-
fentlichen Aktienrückkaufprogramms erworben. Die Gesellschaft hat im Februar 
2024 von der vorgenannten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch ge-
macht und eigene Aktien im Umfang von rund 9,93 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft erworben.  

Die Aktionärin der Gesellschaft Dylan Media B.V. Keizersgracht 452, 1016 GD Amster-
dam, Königreich der Niederlande, („Dylan Media“) hat gegenüber der Gesellschaft 
mit Schreiben vom 8. Juli 2025 gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangt, die Tagesordnung 
der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. August 2025 um den 
nachfolgenden Beschlussvorschlag über die Aufhebung der bestehenden und die 
Schaffung einer neuen Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über den Erwerb 
und die Verwendung eigener Aktien zu ergänzen.  

Vor dem Hintergrund des Verlangens der Aktionärin Dylan Media B.V. schlagen Vor-
stand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: 

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum  
20. August 2030 (einschließlich) eigene Aktien der Gesellschaft in einem Umfang 
von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Erteilung der Ermächtigung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehen-
den Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Ermäch-
tigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich 
im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils bestehenden Grundkapitals 
entfallen. 
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b) Der Erwerb kann nach Wahl der Gesellschaft (i) über die Börse, (ii) mittels ei-
nes an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots und/oder (iii) 
mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsofferten er-
folgen. Hierfür gelten die folgenden Bestimmungen: 

aa) Beim Erwerb über die Börse darf der von der Gesellschaft ge-
zahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Bör-
senkurs um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht 
mehr als 10 % unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt 
dabei der am jeweiligen Handelstag durch die Eröffnungsauk-
tion ermittelte Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
bzw. – wenn keine Eröffnungsauktion stattfindet – der am je-
weiligen Handelstag erste bezahlte Kurs der Aktien der Gesell-
schaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem). 

bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, darf der 
gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Börsenkurs um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht 
mehr als 10 % unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt 
dabei das arithmetische Mittel der Schlusskurse (bzw. – wenn 
ein Schlusskurs am betreffenden Tag nicht festgestellt wird – 
des letzten bezahlten Kurses) für die Aktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an den letzten drei Handelstagen der Frankfurter Wertpapier-
börse vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Kaufan-
gebots. Ergeben sich nachfolgend erhebliche Abweichungen 
des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot angepasst 
werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei 
letzten Handelstage vor der öffentlichen Ankündigung einer 
etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot kann wei-
tere Bedingungen vorsehen. Das Volumen eines öffentlichen 
Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern das öffentliche 
Kaufangebot überzeichnet ist, kann das Andienungsrecht der 
Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die Annahme 
im Verhältnis der jeweils angedienten Aktien erfolgt; darüber 
hinaus kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzah-
len bis zu 100 Stück zum Erwerb angedienter Aktien je Aktionär 
sowie – zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien – 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen 
werden. Nach einer etwaigen Beendigung der Einbeziehung 
der Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel im Freiverkehr 
der Frankfurter Wertpapierbörse tritt im Zeitraum von 12 Mona-
ten ab Wirksamwerden der Beendigung der Einbeziehung als 
Referenzwert für die Festlegung der Ober- bzw. Untergrenze 
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des Kaufpreises beim Erwerb eigener Aktien über ein öffentli-
ches Kaufangebot an die Stelle des Börsenkurses der Ange-
botspreis des von der ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 21. August 2025 beschlossenen Rückerwerb-
sangebots. Im Übrigen kann nach einer etwaigen Beendigung 
der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft zum Börsenhan-
del im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse als Refe-
renzwert auch auf den Wert je Aktie der Gesellschaft vor dem 
Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. vor der 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten abgestellt 
werden, der (i) auf Grundlage einer von einem unabhängigen 
sachverständigen Gutachter durchgeführten Unternehmens-
bewertung gemäß dem IDW Standard 1 „Grundsätze zur Durch-
führung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1 in der Fas-
sung 2008) oder (ii) auf Grundlage eines Bewertungsgutach-
tens von einer anerkannten Investmentbank festgelegt wurde 
oder (iii) auf einer sonstigen angemessenen Marktbewertung, 
insbesondere soweit diese auf mit einem oder mehreren Akti-
onären verhandelten Kaufpreis(en) basiert, beruht. 

cc) Erfolgt der Erwerb über eine öffentliche Aufforderung zur Ab-
gabe von Verkaufsofferten, darf der Kaufpreis je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den Börsenkurs um nicht mehr als 10 % 
überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Als 
maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei das arithmetische Mittel 
der Schlusskurse (bzw. – wenn ein Schlusskurs am betreffen-
den Tag nicht festgestellt wird – des letzten bezahlten Kurses) 
für die Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Han-
delstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der 
Annahme der Verkaufsofferten. Das Volumen der mittels der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsofferten zu 
erwerbenden Aktien kann begrenzt werden. Sofern die öffent-
liche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsofferten über-
zeichnet ist, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit 
ausgeschlossen werden, als die Annahme im Verhältnis der zu 
dem festgelegten Erwerbspreis (bzw. einem darunter liegen-
den Erwerbspreis) jeweils angebotenen Aktien erfolgt; darüber 
hinaus kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzah-
len bis zu 100 Stück zum Erwerb angedienter Aktien je Aktionär 
sowie – zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien – 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen 
werden. Nach einer etwaigen Beendigung der Einbeziehung 
der Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel im Freiverkehr 
der Frankfurter Wertpapierbörse auf Antrag der Gesellschaft 
tritt im Zeitraum von 12 Monaten ab Wirksamwerden der 



 

 

 
12 

Beendigung der Einbeziehung als Referenzwert für die Festle-
gung der Ober- bzw. Untergrenze des Kaufpreises beim Erwerb 
eigener Aktien über ein öffentliches Kaufangebot an die Stelle 
des Börsenkurses der Angebotspreis des von der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. August 2025 be-
schlossenen Rückerwerbsangebots. Im Übrigen kann nach ei-
ner etwaigen Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Ge-
sellschaft zum Börsenhandel im Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse als Referenzwert auch auf den Wert je Aktie 
der Gesellschaft vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung 
des Angebots bzw. vor der Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten abgestellt werden, der (i) auf Grundlage einer 
von einem unabhängigen sachverständigen Gutachter 
durchgeführten Unternehmensbewertung gemäß dem IDW 
Standard 1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmens-
bewertungen“ (IDW S 1 in der Fassung 2008) oder (ii) auf Grund-
lage eines Bewertungsgutachtens von einer anerkannten In-
vestmentbank festgelegt wurde oder (iii) auf einer sonstigen 
angemessenen Marktbewertung, insbesondere soweit diese 
auf mit einem oder mehreren Aktionären verhandelten Kauf-
preis(en) basiert, beruht. 

 

c) Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere in 
Verfolgung eines oder mehrerer der nachstehend genannten Zwecke ausgeübt 
werden. Der Erwerb zum Zweck des Handels in eigenen Aktien ist ausgeschlos-
sen. Erfolgt mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Verwendung eigener Aktien 
zu einem oder mehreren der in nachstehend lit. d) genannten Zwecke, ist das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, soweit von der Verwaltung bei der 
Entscheidung über eine solche Verwendung nichts anderes bestimmt wird. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

aa) eigene Aktien gegen Barzahlung in anderer Weise als über die 
Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot zu 
veräußern, sofern der Verkaufspreis je Aktie den Börsenpreis 
der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). 
Hierbei darf der anteilige Betrag am Grundkapital der Aktien, 
die aufgrund dieser Ermächtigung veräußert werden, insge-
samt 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt der Erteilung 
noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung über-
steigen. Auf diese Volumenbegrenzung in Höhe von 20 % des 
Grundkapitals sind auch sonstige Aktien der Gesellschaft an-
zurechnen, die ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung in un-
mittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder 
veräußert werden. Ferner sind Aktien der Gesellschaft anzu-
rechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflich-
ten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder 
aus Wandelgenussrechten ausgegeben werden bzw. noch 
ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibun-
gen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung aufgrund anderweitiger Ermächtigung in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben wurden; 

bb) eigene Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch 
ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot zu veräußern oder in 
sonstiger Weise zu übertragen, soweit dies gegen Sachleistung 
erfolgt, insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder bei 
Unternehmenszusammenschlüssen sowie beim Erwerb von 
sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich von Rech-
ten und Forderungen; 

cc) eigene Aktien zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Opti-
onsrechten bzw. -pflichten aus Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen und/oder aus Wandelgenussrechten 
zu verwenden, die von der Gesellschaft oder durch von ihr ab-
hängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen 
ausgegeben werden; 

dd) eigene Aktien zu verwenden, soweit es erforderlich ist, um In-
habern bzw. Gläubigern von Wandlungs- und/oder Options-
rechten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen und/oder Wandelgenussrechten, die von der Gesellschaft 
oder durch von ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz 
stehende Unternehmen ausgegeben werden, bzw. den hieraus 
im Falle eines eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft Ver-
pflichteten ein Bezugsrecht auf Aktien in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Opti-
onspflichten zustünde; und/oder 

ee) eigene Aktien im Rahmen von Beteiligungsprogrammen 
und/oder im Rahmen einer aktienbasierten Vergütung, insbe-
sondere einschließlich jeweils geltender Aktienoptionspro-
gramme, zu verwenden. Die Übertragung der Aktien oder eine 
Zusage bzw. Vereinbarung der Übertragung darf dabei nur an 
Personen erfolgen, die an dem Beteiligungsprogramm als Mit-
glied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der 
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Geschäftsführung eines von ihr abhängigen Unternehmens 
oder als Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines von ihr abhän-
gigen Unternehmens teilnehmen bzw. denen die aktienba-
sierte Vergütung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, 
als Mitglied der Geschäftsführung eines von ihr abhängigen 
Unternehmens oder als Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines 
von ihr abhängigen Unternehmens gewährt wird bzw. wurde, 
oder an Dritte, die diesen Personen das wirtschaftliche Eigen-
tum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien 
überlassen und/oder (unmittelbar oder mittelbar) im alleini-
gen Anteilsbesitz solcher Personen stehen. Eine Übertragung 
an die genannten Personen kann dabei insbesondere auch zu 
vergünstigten Preisen und/oder ohne gesondertes Entgelt er-
folgen. Soweit im Rahmen dieser Ermächtigung Vorstandsmit-
gliedern der Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, ent-
scheidet hierüber entsprechend der aktienrechtlichen Zustän-
digkeitsverteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

 

e) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft aufgrund der vorstehen-
den und früher erteilten Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teil-
weise einzuziehen. Die Einziehung erfolgt im Wege der Einziehung im vereinfach-
ten Verfahren durch Kapitalherabsetzung oder derart, dass das Grundkapital 
unverändert bleibt und sich gemäß § 8 Abs. 3 AktG der rechnerische Anteil der 
übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. 

f) Die Ermächtigung kann vollständig oder in Teilen, ein- oder mehrmalig, durch 
die Gesellschaft oder durch von ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz 
stehende Unternehmen ausgeübt werden; ferner kann die Ermächtigung auch 
durch für Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung der abhängigen oder in 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen handelnde Dritte 
ausgeübt werden. 

g) Die vorstehenden Regelungen zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien gelten auch für solche ei-
genen Aktien, die aufgrund vorangegangener Ermächtigungen der Hauptver-
sammlung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wur-
den. 

h) Mit Wirksamwerden dieser Ermächtigung werden die durch Beschluss der 
Hauptversammlung 14. April 2022 zu Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächti-
gung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien, soweit von ihnen bis 
dahin kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben. Die in dem genannten Be-
schluss der Hauptversammlung enthaltenen Ermächtigungen zur Verwendung 
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eigener Aktien, die auf ihrer Grundlage oder auf Grundlage einer vorangegan-
genen Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden, bleiben unberührt. 

„Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 164.212,00 bedingt erhöht 
durch Ausgabe von bis zu 164.212 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der aufgrund 
des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Mai 2022 zu 
Tagesordnungspunkt 10 lit. a), in der durch den Beschluss der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. April 2023 geänderten Fassung, 
ausgegebenen Bezugsrechte von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesell-
schaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte 
keine eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet, wobei für die Ge-
währung und Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands aus-
schließlich der Aufsichtsrat zuständig ist. Die Ausgabe der Aktien aus dem be-
dingten Kapital erfolgt zu dem in dem Hauptversammlungsbeschluss der Ge-
sellschaft vom 14. Mai 2022 zu Tagesordnungspunkt 10 lit. a) bestimmten Aus-
übungspreis als Ausgabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am 
Gewinn teil.“ 

Der Vorstand hat gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftli-
chen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Dieser 
Bericht ist ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie auch 
während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2025 

unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich. 

 

II. 
Weitere Angaben und Hinweise 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Cliq Digital AG EUR 6.508.714,00 und ist eingeteilt in 6.508.714 auf den Namen lautende 
Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimm-
rechte im Zeitpunkt der Einberufung 6.508.714 Stimmen beträgt. In dieser Gesamtzahl 
enthalten sind auch die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung dieser 
Hauptversammlung gehaltenen 650.871 eigenen Aktien, aus denen ihr keine Stimm-
rechte zustehen. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass geplant ist, die derzeit von 
der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien vor dem Zeitpunkt der 
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Hauptversammlung einzuziehen. Eine solche Einziehung hätte zur Folge, dass sich 
das Grundkapital der Gesellschaft sowie die Gesamtzahl der Stimmrechte entspre-
chend verringern.  

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der weiteren Aktionärs-
rechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind nur 
diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet und im Aktienregister am Tag der Hauptversamm-
lung für die angemeldeten Aktien als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. 

Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss der Gesellschaft bis spä-
testens 14. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) unter einer der folgenden Kontaktmöglich-
keiten per Post oder E-Mail zugehen:  

Cliq Digital AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München  
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Maßgeblich für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversamm-
lung, insbesondere des Teilnahme- und Stimmrechts, ist der im Aktienregister ein-
getragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung 
des Aktienregisters, die im Zeitraum vom Ablauf des 14. August 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ), bis einschließlich 21. August 2025 zugehen, werden aus technischen Grün-
den erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 21. August 2025 verarbeitet 
und berücksichtigt. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters 
am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 14. 
August 2025, 24:00 Uhr (MESZ). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (soge-
nanntes Technical Record Date) ist daher der 14. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ). Die 
Beendigung der Umschreibung des Aktienregisters (Umschreibestopp) bedeutet 
keine Sperre für die Verfügung über die Aktien. Erwerberinnen bzw. Erwerber von Ak-
tien, deren Umschreibungsanträge nach dem 14. August 2025 bei der Gesellschaft 
eingehen, können daher aus diesen Aktien die versammlungsbezogenen Aktionärs-
rechte in Bezug auf die Hauptversammlung nicht ausüben, es sei denn, sie lassen 
sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen 
Fällen bleiben die versammlungsbezogenen Aktionärsrechte in Bezug auf die 
Hauptversammlung bis zur Umschreibung bei dem im Aktienregister eingetrage-
nen Aktionär. Sämtliche Erwerberinnen bzw. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, 
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die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Um-
schreibungsanträge rechtzeitig zu stellen. 

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreterinnen und Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären an, sich durch Stimm-
rechtsvertreterinnen und Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu las-
sen. Den Stimmrechtsvertreterinnen und Stimmrechtsvertretern müssen dazu Voll-
macht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des 
Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit eine 
ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertrete-
rinnen und Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen  

Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Sollte zu einem Gegenstand der 
Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung 
für jeden einzelnen Unterpunkt. Die Stimmrechtsvertreterinnen und Stimmrechts-
vertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Aufträge zu Wortmeldun-
gen, zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen, oder zur Erklärung 
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse werden sie nicht ent-
gegennehmen.  

Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen 
und Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Text-
form (§ 126b BGB). Gleiches gilt für die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht 
oder der Weisungen. 

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter wird den Aktionärinnen und Aktionären mit den 
Anmeldeunterlagen übersandt. Es befindet sich auch auf der Eintrittskarte. 

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreterinnen und Stimmrechtsvertreter, die Erteilung von Weisungen und ihr Wi-
derruf müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 20. August 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ), auf einem der folgenden Wege per Post oder E-Mail zugehen: 

Cliq Digital AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München  
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Auch zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreterinnen und Stimmrechtsvertreter ist die Anmeldung form- 
und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft den Aktionärinnen und Aktionären, die nach 
den vorstehenden Bestimmungen im Aktienregister eingetragen sind und sich 
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rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben sowie zur Hauptversamm-
lung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevoll-
mächtigen. Hierfür steht am Tag der Hauptversammlung bis kurz vor Beginn der 
Abstimmung auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung vor Ort 
zur Verfügung. 

Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger 
Rechte 

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die Haupt-
versammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, 
eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer 
Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt die Aktionärin bzw. der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Intermediäre im 
Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder an-
dere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können, soweit sie selbst bevollmäch-
tigt werden, abweichende Regelungen vorsehen, die jeweils bei diesen zu erfragen 
sind. 

Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht wird den Aktionären mit den Anmeldeun-
terlagen übersandt. Es befindet sich auch auf der Eintrittskarte. Möglich ist aber 
auch, dass Aktionärinnen und Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. 

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegen-
über der Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten er-
teilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen der Ge-
sellschaft bis spätestens zum 20. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), auf einem der fol-
genden Wege per Post oder E-Mail zugehen: 

Cliq Digital AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München  
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Intermediäre (insbesondere depotführende Kreditinstitute) und diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG Gleichgestellte können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehö-
ren, als deren Inhaberin oder Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, 
gemäß § 135 Abs. 6 AktG nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung ist die Anmeldung form- und fristgerecht 
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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der genannten Frist für die Erteilung einer Vollmacht – eine Erteilung von Vollmach-
ten nach Anmeldung nicht aus. 

Am Tag der Hauptversammlung stehen für die Erteilung, den Nachweis und den Wi-
derruf der Bevollmächtigung auch die Einlass- und Ausgangskontrollen zur Haupt-
versammlung vor Ort zur Verfügung. 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000,00 er-
reichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-
gesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  

Ergänzungsverlangen sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der 
Gesellschaft spätestens am 27. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft ein-
gehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber des Mindestanteilsbesitzes sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten (§ 122 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG).  

 

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir an die folgende Adresse zu übermitteln: 

Cliq Digital AG 
z.Hd. Herrn Ben Bos 
Grünstraße 8 
40212 Düsseldorf 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären nach §§ 
126 Absatz 1, 127 AktG 

Alle Aktionärinnen und Aktionäre haben das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge 
gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 
Tagesordnung sowie Vorschläge zu einer ggf. in der Tagesordnung vorgesehenen 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern oder Nachhaltigkeitsprü-
fern zu übermitteln. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die spätestens bis zum 6. August 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden den anderen Aktionären ein-
schließlich des Namens des Aktionärs sowie einer etwaigen Begründung unverzüg-
lich über die Internetseite der Gesellschaft unter der Internetadresse  
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https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2025 

unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnah-
men der Verwaltung werden ebenfalls dort veröffentlicht. Ein Gegenantrag und des-
sen Begründung brauchen unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 AktG (in Ver-
bindung mit § 127 Satz 1 AktG) nicht zugänglich gemacht zu werden. 

Entsprechende Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge 
sind ausschließlich zu richten an: 

Cliq Digital AG 
Grünstraße 8 
40212 Düsseldorf 

oder per E-Mail: hv2025@cliqdigital.com  

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesell-
schaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur 
Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. Das Recht der teilnah-
meberechtigten Aktionäre, auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft 
während der Hauptversammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu Gegen-
ständen der Tagesordnung zu stellen, bleibt unberührt. 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG  

In der Hauptversammlung kann jede Aktionärin, jeder Aktionär und deren Vertreter 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit 
diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-
ziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Der 
Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG aufgeführten Gründen ver-
weigern. 

 

III. 
Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertre-

ter der Cliq Digital AG  

Wenn sich Aktionäre für die Hauptversammlung anmelden und ihre Aktionärsrechte 
in Bezug auf die Hauptversammlung ausüben oder eine Stimmrechtsvollmacht er-
teilen, erhebt die Gesellschaft personenbezogene Daten über die Aktionäre 
und/oder ihre Bevollmächtigten, um den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die 
Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Ge-
sellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als verantwortliche Stelle unter 
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Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) so-
wie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.  

Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten 
der Aktionäre gemäß der DS-GVO finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2025 

 

Düsseldorf, im Juli 2025 

 

Cliq Digital AG 

Der Vorstand 




